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zu berechnen, zu dem der Entleiher den esyentuell nicht 
mehr gebrauchsfähigen Leihgegenstand zurückgibt bzw. die 
Unmöglichkeit seiner Rückgabe mitteilt.

Ist der Entleiher mit der Rückgabe eines Leihgegen
stands in Verzug und reagiert er auf Mahnungen des Aus
leihdienstes bezüglich der Rückgabe nicht, dann kann der 
Ausleihdienst vor Gericht folgenden Klageantrag stellen: 
Der Verklagte wird zur Herausgabe des Leihgegenstands 
verurteilt und außerdem verpflichtet, für den Verzugszeit
raum eine Verzugs-Nachgebühr in Höhe der Leihgebühr 
nebst den gesetzlichen Verzugszinsen in Höhe von 4 Pro
zent jährlich, bezogen auf die fälligen Teilbeträge, zu 
zahlen.
KARL-HEINZ MATHEIOWETZ,
Richter am Kreisgericht Leipzig-Mitte 
Dozent Dr. sc. ERICH SIEGERT,
Sektion Rechtswissenschaft
der Karl-Marx-Universität Leipzig

1 Vgl. J. Göhring, Dienstleistungen, Gemeinschaften von Bürgern, 
Gegenseitige Hilfe und Schenkung, Grundriß Zivilrecht, Heft 8, 
Berlin 1977, S. 78 ff.; H.-W. Teige, „Die rechtliche Regelung des 
Ausleihdienstes“, NJ 1980, Heft 2, S. 64 ff.

2 Ein paralleles rechtliches Ergebnis des Weiterbestehens von Re
gelungen aus dem Vertrag trotz beendeten Rechtsverhältnisses 
— allerdings auf a l l e  beiderseitigen Rechte und Pflichten aus
gedehnt und ausdrücklich rechtlich geregelt - ergibt sich aus 
§ 123 Abs. 2 ZGB für das beendete Mietverhältnis bis zum Zeit
punkt der Räumung und Herausgabe der Wohnung.

Zum ungenehmigten Handel 
mit Edelmetallen
Seit Inkrafttreten des Edelmetallgesetzes vom 12. Juli 1973 
(GBl. I Nr. 33 S. 338) gibt es Diskussionen über den Begriff 
des ungenehmigten Handels mit Edelmetallen bzw. Erzeug
nissen aus Edelmetallen. Ausgangspunkt ist dabei die Er
kenntnis, daß nicht jede Annahme und Weggabe von Erzeug
nissen aus Edelmetallen bzw. jeder Besitz- und Eigentums
wechsel solcher Erzeugnisse als ungenehmlgter Handel im 
Sinne des Edelmetallgesetzes anzusehen ist. Das würde zu 
einer Kriminalisierung bestimmter lebensnaher Vorgänge 
führen, die einerseits im gesellschaftlichen und persönlichen 
Leben häufig Vorkommen und andererseits gesellschaftliche 
Wertschätzung und Förderung erfahren.

Das Oberste Gericht führt dazu in seiner Entscheidung 
vom 28. Februar 1980 — 2 OSB 2/80 — aus: „Handel im 
Sinne des § 9 Abs. 1 Ziff. 3 Edelmetallgesetz liegt nur vor, 
wenn der Erwerb von Edelmetallen zum Zwecke der Wei
terveräußerung erfolgt, diese Tätigkeit systematisch betrie
ben wird und auf die Erzielung von Einnahmen gerichtet 
ist.“* Ausgehend von diesem Rechtssatz des Obersten Ge
richts haben sich in der weitergeführten Diskussion fol
gende Erkenntnisse herausgebildet:

1. Jeglicher Erwerb von Erzeugnissen aus Edelmetallen 
zum Zwecke des Aufbaus einer Sammlung (z. B. einer 
Münzsammlung) ist kein strafbarer Handel im Sinne des 
Edelmetallgesetzes.

2. Der Begriff des Erwerbs im Sinne des genannten 
Rechtssatzes umfaßt nicht nur den rechtsgeschäftlichen Er
werb durch Kaufvertrag, sondern darüber hinaus die nicht 
mit Eigentumserwerb verbundene Inbesitznahme zum 
Zwecke der Weiterveräußerung für einen anderen (Kom
missionsvertrag) und die in der Rechtsform der persön
lichen Dienstleistung sich vollziehende Inbesitznahme, ver
bunden mit dem Auftrag der Weiterveräußerung.

3. Das Merkmal der systematischen Tätigkeit verlangt 
einen mindestens zweimaligen Erwerb zum Zwecke der 
Weiterveräußerung.

4. Erzielung von Einnahmen im Sinne des genannten 
Rechtssatzes verlangt keine Gewinnrealisierung, sondern 
liegt bereits bei der Erzielung eines der Höhe nach unbe
stimmten Erlöses vor.

5. Der Erwerb kann sowohl von Bürgern als auch von 
staatlichen Einrichtungen (wie z. B. Fachgeschäften des

sozialistischen Handels bzw. Auktionen) erfolgen. Das gilt 
auch für die Weiterveräußerung.

6. Strafbarer Handel liegt nicht vor bei der Veräußerung 
von Erbgut aus Edelmetallen sowie bei der Veräußerung 
von Sammlungen bzw. Teilen davon, da hier das Merkmal 
des Erwerbs zum Zwecke der Weiterveräußerung nicht 
gegeben ist.

Diese Auslegung des genannten Rechtssatzes orientiert 
auf die richtige Abgrenzung des strafbaren Handels mit 
Edelmetallen von anderen Handlungen beim Umgang mit 
Edelmetallen, die ohne jeden kriminellen Gehalt sind. Trotz 
der ins einzelne gehenden Auslegung des § 9 Abs. 1 Ziff. 3 
Edelmetallgesetz bleiben einige Fragen offen, die im Ein
zelfall zu Rechtsunsicherheit führen könnten.

Fraglich ist z. B., ob eine strafrechtlich relevante Hand
lung im Sinne des Edelmetallgesetzes vorliegt, wenn ein 
Bürger einer anderen ihm nahestehenden Person auf Grund 
eines zwischen ihnen bestehenden Vertrauensverhältnisses 
regelmäßig Gegenstände aus Edelmetallen übergibt mit 
der Maßgabe, diese für ihn zu verkaufen. Eine solche per
sönliche Dienstleistung ist nicht lebensfremd, denn oft kön
nen Eigentümer von Gegenständen aus Edelmetallen wegen 
ihres hohen Alters oder wegen Gebrechlichkeit eine Reise 
zum Ort des Verkaufs nicht unternehmen. In einem 
solchen Fall liegt für denjenigen, der die persönliche 
Dienstleistung erbringt, Erwerb zum Zwecke der Weiter
veräußerung — verbunden mit Erlöserzielung — vor. Wie
derholt sich eine derartige Gefälligkeit, dann ist auch das 
Kriterium der Systematik gegeben, so daß bei lediglich 
formaler Anwendung des genannten Rechtssatzes das Han
deln des Dienstleistenden als Handel im Sinne des § 9 
Abs. 1 Ziff. 3 Edelmetallgesetz zu werten wäre.

Ähnlich ist es, wenn ein Bürger, der Eigentümer von 
Gegenständen aus Edelmetallen ist, eine andere Person 
seines Vertrauens auf Grund der bei dieser Person gegebe
nen Fachkenntnisse mit der Veräußerung von Gegenstän
den aus Edelmetall betraut. Auch hier würde — wiederhol
tes Handeln vorausgesetzt — bei dieser fachkundigen 
Person Erwerb zum Zwecke der Weiterveräußerung vor
liegen.

Die gleiche Problematik ist gegeben, wenn ein Sammler 
eine andere Person seines Vertrauens aus verschiedenen 
Gründen (Alter und Gebrechlichkeit oder wegen der beson
deren Fachkenntnisse dieser Vertrauensperson) mit dem 
Erwerb von Gegenständen aus Edelmetall betraut.

Letztlich ist der Fall denkbar, daß ein Bürger mehrfach, 
z. B. wegen enger familiärer oder freundschaftlicher Bezie
hungen Gegenstände aus Edelmetall durch Schenkung er
wirbt und diese Gegenstände weiterveräußert. Auch, hier 
würde Erwerb zum Zwecke der Weiterveräußerung vorlie
gen.

Betrachtet man diese möglichen Fälle unter dem Blick
winkel der rechtspolitischen Zielstellung des Edelmetall
gesetzes, so ergibt sich, daß mit solchen und ähnlichen 
Handlungen das ausschließlich staatliche Monopol des Han
dels mit Erzeugnissen aus Edelmetall nicht angegriffen 
wird und daß sie daher auch keinen kriminellen Gehalt 
haben. Formell würden sie aber von dem genannten 
Rechtssatz des Obersten Gerichts erfaßt werden. Die des
halb notwendige Einengung könnte am ehesten durch eine 
Begrenzung des Begriffs „Erwerb“ auf den Kauf und den 
Kommissionshandel mit einem unbestimmten Personen
kreis erfolgen. Alle Fälle des Erwerbs und der Weiterver
äußerung, die eine persönliche Gefälligkeit zur Grundlage 
haben und sich in der Rechtsform der persönlichen Dienst
leistung vollziehen, sollten nicht unter den strafrechtlichen 
Begriff des Handels im Sinne des § 9 Abs. 1 Ziff. 3 Edel
metallgesetz fallen.
CLAUS KEIL1TZ,
Leiter der Abteilung Inspektion am Bezirksgericht Leipzig

• Vgl. dazu auch den Rechtsstandpunkt des 2. Strafsenats des
Obersten Gerichts, ln: Informationen des Obersten Gerichts 1978,

Heft 3, S. 57.


